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Bundesministerium der Finanzen

Bekanntmachung

der Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK)
iiber die vom Verwaltungsrat der PBeaKK

_ gefassten Beschliisse zur
48. Anderung der Satzung PBeaKK

— Bek. d. BAnst PT v. 4. 2. 2004 - 301-1 -

48. Anderung der Satzung PBeaKK, beschlossen vom Ver-
waltungsrat in der 17.1. Sitzung am 28. 1. 2004; von der
Bundesanstalt fiir Post und Telekommunikation genehmigt
am 4. 2. 2004.

“1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

Die Satzung wird wie folgt geindert:

§ 30

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefugt,
die bisherigen Absitze 5, 6 und 7 werden Absitze
6,7 und 8:

‘(5) Werden Leistungen nach den §§ 31 und 34 in
Form von ambulanten oder voll- oder teilstatio-
niren Komplextherapien erbracht und pauschal
berechnet, sind die entstandenen Aufwendungen
unter den Voraussetzungen und bis zur Hohe der
Verglitungen, die von gesetzlichen Krankenkassen
oder Rentenversicherungstrigern aufgrund ent-
sprechender Vereinbarungen auf Bundes- oder
Landesebene fir medizinische Leistungen zu tra-
gen sind, erstattungsfihig. Eine Komplextherapie
wird von einem berufsgruppenibergreifenden
Team von Therapeuten erbracht, dem auch Arzte,
Psychotherapeuten oder Angehorige von Ge-
sundheits- und Medizinalfachberufen im Sinne
von § 34 angehoren mussen.

Nach § 30 werden folgende §§ 30a und 30b einge-
fugt:

§ 30a

‘§ 30a
Vertrige mit Leistungserbringern

Die Postbeamtenkrankenkasse kann mit Personen
oder Einrichtungen, die Leistungen erbringen
oder Rechnungen ausstellen, mit Versicherungen
und anderen Kostentrigern sowie deren Zusam-
menschlissen Vertrige iber Kassenangelegen-
heiten abschlieflen, wenn dies im Interesse einer
wirtschaftlicheren Krankenfiirsorge liegt. Dabei
sollen auch feste Preise vereinbart werden, die
deutlich unter den mafigeblichen Gebtihrensitzen
und Hochstbetrigen liegen.

§ 30b
‘§ 30b

Eigenbehalte, Belastungsgrenzen

(1) Die erstattungsfihigen Aufwendungen min-
dern sich in folgendem Umfang:

1. um 10 vom Hundert der Kosten, mindestens
um 5,— €, hochstens um 10,— €, jeweils nicht
mehr als die tatsichlichen Kosten bei

a) Arzneimitteln und Verbandmitteln nach
§ 33,

b) Hilfsmitteln nach § 35, bei zum Verbrauch
bestimmten Hilfsmitteln hochsten 10— €
fiir den Monatsbedarf je Indikation,

c¢) Fahrtkosten nach § 39,
2. um 10,- € je Kalendertag bei

a) vollstationdren Krankenhausleistungen nach
§ 37 und im unmittelbaren Anschluss oder
engen zeitlichen Zusammenhang an voll-
stationdre Krankenhausleistungen durch-
gefiihrte Rehabilitationsmafinahmen nach
§43 Absatz 2 hochstens fiir insgesamt
28 Tage im Kalenderjahr,

b) Aufwendungen fiir Heilkuren nach §44
Absatz 1 Satz 5,

3. um 10 vom Hundert der Kosten und 10,- € je
Verordnung fiir die ersten 28 Tage der Inan-
spruchnahme bei hiuslicher Krankenpflege
nach § 38 Absatz 1 bis 4.

Betrage nach Satz 1 sind nicht abzuziehen bei
Aufwendungen fiir

a) Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, ausgenommen bei Beforderungskosten
nach § 39,

b) Schwangere im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaftsbeschwerden oder der Entbindung,

c) drztliche und zahnirztliche Vorsorgeleistungen
sowie Leistungen zur Fritherkennung von
Krankheiten nach § 45,

d) Leistungen, soweit nach § 6 Absatz 1 Nummer
3 und 4 der Beihilfevorschriften des Bundes
vom Bundesministerium des Innern beihilfe-
fahige Hochstbetrige festgesetzt worden sind.

(2) Betrage nach Absatz 1 sind innerhalb eines
Kalenderjahres auf Antrag nicht mehr abzuziehen,
soweit sie fiir das Mitglied (ausgenommen Mit-
glieder gemaf} Beschluss 2.7 Ziffer 5) und seine
mitversicherten nicht selbst beihilfeberechtigten
Angehorigen zusammen die Belastungsgrenze
iiberschreiten, fiir den mitversicherten selbst bei-
hilfeberechtigten Angehorigen allein die Belas-
tungsgrenze tiberschreiten.

Diese betrigt

a) 2 vom Hundert des jihrlichen Einkommens im
Sinne von § 9 Absatz 7 Satz 5 der Beihilfevor-
schriften des Bundes;

b) fur chronisch Kranke, die wegen derselben
Krankheit in Dauerbehandlung sind, 1 vom
Hundert des jahrlichen Einkommens im Sinne
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von § 9 Absatz 7 Satz 5 der Beihilfevorschrif-
ten des Bundes.

Die Abzugsbetrige gelten mit dem Datum des
Entstehens der Aufwendungen als erbracht. Das
Einkommen des Ehegatten wird nicht bertick-
sichtigt, wenn dieser Mitglied der gesetzlichen
Krankenversicherung oder selbst beihilfeberech-
tigt ist. Das Einkommen vermindert sich bei ver-
heirateten Beihilfeberechtigten um 15 vom Hun-
dert und fiir jedes Kind bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres um den sich nach § 32 Absatz 6
Satz1 und 2 des Einkommensteuergesetzes er-
gebenden Betrag. Mafigebend fiir die Feststellung
der Belastungsgrenze ist jeweils das jahrliche Ein-
kommen des vorangegangenen Kalenderjahres.

(3) Die Postbeamtenkrankenkasse kann in An-
lehnung an die Vorgaben des Bundesministeriums
des Innern fiir ihre Mitglieder und mitversicherten
Angehorigen, die sich besonders gesundheitsbe-
wusst verhalten, indem sie regelmiflig an Vorsor-
geprogrammen, Leistungen zur Fritherkennung
von Krankheiten und dergleichen teilnehmen, ge-
ringere als in Absatz 1 vorgesehene Abzugsbetrige
festlegen.

§31

In Absatz 3 wird das Datum ‘1. 1. 2002 in ‘1. 1.
2004 geandert.

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefiigt:

‘(5) Bei der Erstattung von Aufwendungen gelten
die Regelungen zu den Eigenbehalten und Belas-
tungsgrenzen nach § 30b.*

§ 33 wird wie folgt gefasst:

§ 33
Arzneimittel, Verbandmittel

(1) Aufwendungen fiir Arzneimittel, Verband-
mittel und dergleichen sind erstattungsfihig, wenn
sie vom Arzt, Zahnarzt oder Heilpraktiker bei
Leistungen nach den §§ 31 und 32 verbraucht oder
nach Art und Umfang schriftlich verordnet wor-
den sind, abziiglich eines Eigenbehaltes fiir jedes
verordnete Arznei- und Verbandmittel. Dies gilt
auch fiur idrztlich verordnete Arzneimittel zur
Vorbeugung gegen Rachitis und Karies bei Sdug-
lingen und Kleinkindern. Verordnete Arzneimittel
missen auf dem Rezept eine Pharmazentral-
nummer aufweisen, es sei denn, die Arzneimittel
sind im Ausland gekauft worden. Aufwendungen
fiir Arznei- und Verbandmittel, fiir die Festbetrige
festgesetzt sind, werden in dem fiir die Anwen-
dung der Beihilfevorschriften des Bundes vom 1. 1.
2004 geltenden Rahmen als erstattungsfahig aner-
kannt.

(2) Bei der Erstattung von Aufwendungen gelten
die Regelungen zu Eigenbehalten und Belastungs-
grenzen nach § 30b.

(3) Nicht erstattungsfihig sind Aufwendungen

fur

a) verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach
den Arzneimittelrichtlinien des Gemeinsamen

1.5

1.6

Nr. 21

Bundesausschusses aufgrund §92 Absatz 1
Satz2 Nr. 6 Fiinftes Buch Sozialgesetzbuch
von der Verordnung zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung ausgeschlossen sind,

b) Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig
sind. Ausgenommen sind solche Arzneimittel,
die nach den Richtlinien nach §92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 6 Fiinftes Buch Sozialgesetz-
buch aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 Fiinf-
tes Buch Sozialgesetzbuch ausnahmsweise ver-
ordnet werden dirfen. Satz2 gilt nicht fir
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und
mit Entwicklungsstorungen bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr.

(4) In Ausnahmefillen sind Aufwendungen fir
vollbilanzierte Formeldidten erstattungsfahig,
wenn diese aufgrund einer entsprechenden irzt-
lichen Bescheinigung notwendig sind, bei

a) Ahornsirupkrankheit,
b) Colitis ulcerosa,

¢) Kurzdarmsyndrom,
d) Morbus Crohn,

e) Phenylketonurie,

f) erheblichen Stérungen der Nahrungsaufnahme
bei neurologischen Schluckbeschwerden oder
Tumoren der oberen Schluckstrafle (z.B.
Mundboden- und Zungenkarzinom),

g) Tumortherapien (auch nach der Behandlung),
h) postoperativer Nachsorge,

i) Mukoviszidose mit starkem Untergewicht.

(5) Mitglieder der Gruppe A haben freie Wahl
unter den an Vertrigen beteiligten Apotheken.
Diese rechnen die Vertragssitze direkt mit der
Postbeamtenkrankenkasse ab.

(6) Fur Mitglieder der Gruppe B1,B2,B3 und C
gelten die Absidtze 1 bis 4 bei Inanspruchnahme
eines Heilpraktikers entsprechend. Mitglieder der
Gruppe A erhalten bei Inanspruchnahme eines
Heilpraktikers keine Leistungen.*

§34

In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort ‘Logo-
piden‘ die Angabe ‘Masseur, Masseur und me-
dizinischen Bademeister oder Podologen® einge-
fugt.

§ 35
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

‘(1) Aufwendungen fiir Anschaffung (ggf. Miete),
Reparatur, Betrieb und Unterhaltung der vom
Arzt schriftlich verordneten Hilfsmittel, Gerite
zur Selbstbehandlung und zur Selbstkontrolle,
Korperersatzstiicke sowie die Unterweisung im
Gebrauch dieser Gegenstinde sind in dem fir die
Anwendung der Beihilfevorschriften des Bundes
vom 1. 1. 2004 geltenden Rahmen erstattungsfahig.
Bei der Erstattung von Aufwendungen gelten die
Regelungen zu Eigenbehalten und Belastungs-
grenzen nach § 30b.°
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§ 37
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

‘(1) Aufwendungen fir arztlich verordnete vor-
stationire und nachstationire Krankenhausbehand-
lung nach § 115a Flinftes Buch Sozialgesetzbuch,
fiir vollstationdre und teilstationdre Krankenhaus-
leistungen nach der Bundespflegesatzverordnung
und dem Krankenhausentgeltgesetz sowie fiir an-
dere im Zusammenhang damit berechnete Leis-
tungen im Rahmen der §§ 31 bis 33 sind erstat-
tungsfihig.

Bei Behandlung in Krankenhdusern, die die Bun-
despflegesatzverordnung oder das Krankenhaus-
entgeltgesetz nicht anwenden, sind die Kosten fiir
Leistungen bis zur Hohe der Aufwendungen fiir
Krankenhduser der Maximalversorgung erstat-
tungsfihig.

Bei der Erstattung der Aufwendungen gelten die
Regelungen zu Eigenbehalten und Belastungs-
grenzen nach § 30b.°

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

‘(5) Vor Beginn der Behandlung, ausgenommen
bei Noteinweisungen, ist grundsitzlich die
schriftliche Kostenzusage der Postbeamtenkran-
kenkasse einzuholen bei

a) Einweisungen in gemischte Krankenanstalten
nach Absatz 4 und

b) Einweisungen in Krankenhiuser, die weder
unter Absatz 2 noch unter Absatz 4 aufgefiihrt
sind (private Krankenhiuser ohne Vertrige mit
der gesetzlichen Krankenversicherung).

Sollte das Mitglied im Einzelfall versiumt haben,
vor Beginn der Behandlung die schriftliche Kos-
tenzusage einzuholen, werden Leistungen nur ge-
wiahrt, wenn nachgewiesen wird, dass tatsiachlich
Krankenhausleistungen erbracht wurden.’

§37a
Nach § 37 wird folgender § 37a eingefiigt:

‘§37a
Aufwendungen in Hospizen

Mitglieder und mitversicherte Angehorige, die
keiner Krankenhausbehandlung bediirfen, haben
Anspruch auf Leistungen zu den Aufwendungen
stationdrer oder teilstationdrer Versorgung in
Hospizen, in denen palliativ-medizinische Be-
handlung erbracht wird, wenn eine ambulante
Versorgung im eigenen Haushalt oder in der Fa-
milie nicht erbracht werden kann. Die Auf-
wendungen sind nach Mafigabe einer arztlichen
Bescheinigung erstattungsfahig fir die Versorgung
(einschliefflich Unterkunft und Verpflegung) in
Hospizen im Sinne des § 39a Funftes Buch Sozial-
gesetzbuch, jedoch hochstens bis zur Hohe des
Zuschusses, den die gesetzliche Krankenver-
sicherung erbringt. § 9 der Beihilfevorschriften des
Bundes entsprechende Leistungen werden nicht
erbracht. Die Leistungen sind insoweit zu min-

1.9
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dern, als unter Anrechnung der Leistungen an-
derer Sozialleistungstriger die tatsichlichen ka-
lendertiglichen Kosten tiberschritten werden.*

§ 38
In Absatz 1 wird folgender Schlusssatz angeftigt:

‘Bei der Erstattung der Aufwendungen gelten die
Regelungen zu FEigenbehalten und Belastungs-
grenzen nach § 30b.

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

‘(5) Aufwendungen fir eine Familien- und Haus-
haltshilfe sind erstattungsfahig. Voraussetzung ist,
dass

a) das sonst den Haushalt filhrende Mitglied oder
die den Haushalt filhrende mitversicherte bzw.
mitversicherungsberechtigte Person wegen
threr notwendigen auflerhiuslichen Unter-
bringung (§§ 37, 40 Absatz 1, 43 und 44) oder
wegen Todes den Haushalt nicht weiterfithren
kann,

b) im Haushalt mindestens das Mitglied oder eine
mitversicherte bzw. mitversicherungsberech-
tigte Person verbleibt, die pflegebediirftig ist
oder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat,

c) keine andere im Haushalt lebende Person den
Haushalt, ggf. auch an einzelnen Tagen, wei-
terfithren kann und

d) das sonst den Haushalt fiihrende Mitglied oder
die den Haushalt fiihrende mitversicherte bzw.
mitversicherungsberechtigte Person — ausge-
nommen Alleinerziehende — nicht oder nur
geringfligig erwerbstatig ist.

Dies gilt auch fiir die ersten 7 Tage nach Ende einer
auf8erhduslichen Unterbringung.

Die Voraussetzungen sind auch erfiillt, wenn die
den Haushalt allein fithrende Person als Begleit-
person eines stationir aufgenommenen Kindes im
Krankenhaus aufgenommen wird und dies nach
Feststellung des Amts- oder Vertrauensarztes we-
gen des Alters des Kindes und seiner eine statio-
nire Langzeittherapie erfordernden schweren Er-
krankung aus medizinischen Griinden notwendig
ist. Dies gilt auch fir Begleitpersonen nach § 37
Absatz 6.

Die Voraussetzungen sind auch dann insoweit als
gegeben anzusehen, wenn nach irztlicher Be-
scheinigung eine an sich erforderliche stationire
Krankenhausbehandlung durch eine Familien-
und Haushaltshilfe vermieden wird. Entsprechen-
des gilt fiir alleinstehende Mitglieder.

Fihren nahe Angehorige die Familien- und Haus-
haltshilfe durch, gilt Absatz 2 entsprechend.

Die Aufwendungen im Todesfall der haushalt-
fithrenden Person (Buchstabe a) sind hochstens fiir
6 Monate, in Ausnahmefillen fiir 12 Monate nach
dem Todesfall erstattungsfihig. Werden anstelle
der Beschiftigung einer Familien- und Haushalts-
hilfe Kinder unter 12 Jahren oder pflegebediirftige
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mitversicherte oder mitversicherungsberechtigte
Angehorige in einem Heim oder in einem fremden
Haushalt untergebracht, so sind die Aufwendun-
gen hierfiir bis zu den sonst notwendigen Kosten
einer Familien- und Haushaltshilfe erstattungs-
fahig. Die Kosten fir eine Unterbringung im
Haushalt einer der in Absatz 2 genannten Perso-
nen sind — mit Ausnahme notwendiger Fahrt-
kosten — nicht erstattungsfihig.*

§ 39 wird wie folgt gefasst:

§ 39
Beforderungskosten
(1) Aus Anlass einer Krankheit sind Auf-

wendungen fir Fahrten erstattungsfahig

a) im Zusammenhang mit Leistungen, die statio-
nir erbracht werden; dies gilt bei einer Verle-
gung in ein anderes Krankenhaus nur, wenn die
Verlegung aus zwingenden medizinischen
Grinden erforderlich ist oder bei einer mit
Einwilligung der Postbeamtenkrankenkasse
erfolgten Verlegung in ein wohnortnahes
Krankenhaus, ausgenommen eine Riickbefor-
derung wegen Erkrankung wihrend einer Ur-
laubsreise oder anderen privaten Reise,

b) als Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch
dann, wenn eine stationire Behandlung nicht
erforderlich ist,

c) als Begleitfahrten von Mitgliedern und mitver-
sicherten Angehorigen, die wihrend der Fahrt
einer fachlichen Betreuung oder der be-
sonderen Einrichtungen eines Krankenkraft-
wagens bediirfen oder bei denen dies auf
Grund ihres Zustandes zu erwarten ist (Kran-
kentransport),

d) zu einer ambulanten Krankenbehandlung so-
wie zu einer vor- oder nachstationiren Be-
handlung, zur Durchfithrung einer ambulanten
Operation oder eines stationsersetzenden Ein-
griffs im Krankenhaus, wenn dadurch eine an
sich gebotene vollstationidre oder teilstationire
Krankenhausbehandlung vermieden oder ver-
kiirzt wird oder diese nicht durchfithrbar ist,
wie zu einer stationiren Krankenhausbe-

handlung,

e) zu ambulanten Behandlungen in besonderen
Ausnahmefillen nach vorheriger Genehmi-
gung der Postbeamtenkrankenkasse.

Dabei sind Fahrtkosten bis zur Hohe der nied-
rigsten Klasse regelmifig verkehrender Beforde-
rungsmittel und Kosten einer Gepickbeforderung
erstattungsfahig.

Hohere Fahrtkosten sind nur erstattungsfahig,
wenn sie unvermeidbar waren; wurde ein privater
Personenkraftwagen benutzt, ist hochstens der in
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Bundesreise-
kostengesetzes genannte Betrag erstattungsfihig.

Bei Fahrten nach den Buchstaben b und ¢ sind die
nach jeweiligem Landesrecht berechneten Betrige
erstattungsfahig.

1.11.1
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(2) Bei der Erstattung von Aufwendungen gelten
die Regelungen zu den Eigenbehalten und Belas-
tungsgrenzen nach § 30b.

Fiir die bei einer kombinierten vor-, voll- und
nachstationdren Krankenhausbehandlung im Sinne
von § 37 entstehenden Beforderungskosten ist der
Zuzahlungsbetrag nur fir die erste und letzte
Fahrt zugrunde zu legen. Dies gilt entsprechend
bei ambulant durchgefiihrten Operationen im
Sinne des § 31 (Abschnitt C VIII des Gebuhren-
verzeichnisses der Gebiihrenordnung fiir Arzte)
beztglich der Einbeziehung der Vor- und Nach-
behandlungen in den jeweiligen Behandlungsfall
sowie bel einer arztlich verordneten — ambulan-
ten — Chemo-/ Strahlentherapieserie.

(3) Nicht erstattungsfahig sind Aufwendungen
fir

a) die Beférderung weiterer Personen sowie des
Gepicks bei Benutzung privater Personen-
kraftwagen,

b) die Mehrkosten der Beforderung zu einem an-
deren als dem nichstgelegenen Ort, an dem
eine geeignete Behandlung moglich ist.

(4) Aufwendungen fiir Besuchsfahrten sind nicht
erstattungsfiahig. Abweichend hiervon koénnen
Aufwendungen fir regelmiflige Fahrten eines
Elternteils zum Besuch eines im Krankenhaus
oder Sanatorium aufgenommenen Kindes als er-
stattungsfahig anerkannt werden, wenn nach
Feststellung des Amts- oder Vertrauensarztes der
Besuch wegen des Alters des Kindes und seiner
eine stationire Langzeittherapie erfordernden
schweren Erkrankung aus medizinischen Griinden
notwendig ist; in diesen Fillen sind keine Eigen-
behalte nach § 30b zu tragen.*

§ 43

Absatz 1 Satz 1 erhilt folgende Fassung, Satz 2
und 3 wird eingefiigt:

‘(1) Die Postbeamtenkrankenkasse gewihrt bei
einer Sanatoriumsbehandlung Leistungen fiir
arztliche und psychotherapeutische Leistungen
(§ 31), Arzneimittel, Verbandmittel (§33), Heil-
behandlungen (§ 34), Familien- und Haushalts-
hilfe (§ 38 Absatz 5 mit Ausnahme des Satzes 3),
und einen Zuschuss zu den Kosten fiir Unterkunft,
Verpflegung und Pflege fir hochstens 3 Wochen,
es sei denn, eine Verlingerung ist aus gesundheit-
lichen Griinden dringend erforderlich.

Aufwendungen fiir die An- und Abreise sind un-
abhingig vom benutzten Beforderungsmittel nach
Entfernungskilometern erstattungsfihig. Die Ent-
fernungskilometer bestimmen sich regelmaflig
nach der kiirzesten {iiblicherweise mit einem
Kraftfahrzeug zwischen Wohnung und Sanato-
rium zurlickzulegenden Strecke. Auflerdem sind
bei Fahrten mit regelmifig verkehrenden Be-
forderungsmitteln die nachgewiesenen Kosten fir
nicht personlich mitgefiihrtes Gepack erstattungs-
fahig.*
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In Absatz 2 wird Satz 2 angefiigt:

‘Bei der Erstattung der Aufwendungen gelten die
Regelungen zu Eigenbehalten und Belastungs-
grenzen nach § 30b.°

§ 44

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst und die fol-
genden Sitze werden nach Satz 1 eingefiigt:

‘(1) Die Postbeamtenkrankenkasse gewihrt bei
einer Heilkur Leistungen fiir irztliche und psy-
chotherapeutische Leistungen (§31), Arznei-
mittel, Verbandmittel (§33), Heilbehandlungen
(§ 34), eine Familien- und Haushaltshilfe (§ 38
Absatz 5 mit Ausnahme des Satzes 3) sowie einen
Zuschuss zu den Kosten fiir Unterkunft und Ver-
ptlegung fiir hochstens 3 Wochen.

Aufwendungen fiir die An- und Abreise sind un-
abhingig vom benutzten Beforderungsmittel nach
Entfernungskilometern erstattungsfihig. Die Ent-
fernungskilometer bestimmen sich regelmafig
nach der kiirzesten tiblicherweise mit einem
Kraftfahrzeug zwischen Wohnung und Unter-
kunft im Kurort zuriickzulegenden Strecke. Au-
Berdem sind bei Fahrten mit regelmifig ver-
kehrenden Beforderungsmitteln die nachge-
wiesenen Kosten fiir nicht personlich mitgefiithrtes
Gepick erstattungsfahig.

Sofern die Aufwendungen nach den §§ 31, 32, 33
und 34 sowie fir Unterkunft und Verpflegung
pauschal in Rechnung gestellt werden und fir
diese eine Preisvereinbarung mit einem Sozialleis-
tungstrager besteht, ist die Erstattungsfahigkeit
auf den Pauschalpreis unter Minderung nach § 30b
begrenzt.*

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefiigt.
Die bisherigen Absitze 6 und 7 werden 7 und 8.

‘(6) Aufwendungen fir Miittergenesungskuren
oder Mutter-Kind-Kuren in Form einer Rehabili-
tationskur in einer Einrichtung des Miitterge-
nesungswerks oder einer anderen, nach § 41 Fiinf-
tes Buch Sozialgesetzbuch als gleichwertig aner-
kannten Einrichtung, sind nach Maflgabe des
Absatzes 1 fur das Mitglied und mitversicherte
bzw. mitversicherungsberechtigte Angehorige er-
stattungsfihig. Die tbrigen Bestimmungen des
§ 44 gelten sinngemaf. Dies gilt auch fiir Vater-
Kind-Mafinahmen in daftir geeigneten Einrich-
tungen.*

§ 45
Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

‘(3) Aufwendungen fiir amtlich empfohlene
Schutzimpfungen sind erstattungsfihig, jedoch
nicht anlasslich privater Reisen in Gebiete aufler-
halb der Europdischen Union.*

§ 46
Die Absatzbezeichnung ‘(1) wird gestrichen.

Absatz 2 wird aufgehoben.

1.15

1.16.1
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§ 47 wird wie folgt gefasst:

‘§47
Leistungen in Todesfillen

(1) Der hinterbliebene Ehegatte, die leiblichen
Kinder und Adoptivkinder eines verstorbenen
Mitglieds erhalten Leistungen zu den bis zu dessen
Tod entstandenen erstattungsfihigen Aufwen-
dungen. Die Leistungen bemessen sich nach den
Verhiltnissen am Tage vor dem Tod.

Andere Personen erhalten diese Leistungen, so-
weit sie die von dritter Seite in Rechnung ge-
stellten Aufwendungen bezahlt haben. Sind diese
Personen Erben des verstorbenen Mitglieds, er-
halten sie Leistungen auch zu Aufwendungen des
Erblassers, die von diesem bezahlt worden sind.

Die Leistungen werden demjenigen gewiahrt, der
die Originalbelege zuerst vorlegt.

In Ausnahmefillen kann an Arzte, Krankenhiuser
und andere Leistungserbringer gezahlt werden.

(2) Mit der Gewihrung der Leistungen nach Ab-
satz 1 wird die Postbeamtenkrankenkasse von
Anspriichen Dritter freigestellt.‘

§ 48

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

‘(1) Auflerhalb der Bundesrepublik Deutschland
entstandene Aufwendungen sind nur erstattungs-
fahig, wenn es sich um Aufwendungen nach den
§§ 31 bis 42 und den §§ 45 bis 46 handelt und nur
insoweit und bis zu der Hohe, wie sie in der Bun-
desrepublik Deutschland beim Verbleiben am
Wohnort entstanden und erstattungsfihig gewesen
wiren. Soweit ein Beleg inhaltlich nicht den im
Inland geltenden Anforderungen entspricht oder
das Mitglied die fir den Kostenvergleich not-
wendigen Angaben nicht beibringt, kann die
Postbeamtenkrankenkasse im Rahmen des Satzes 1
nach billigem Ermessen die Angemessenheit der
Aufwendungen feststellen, wenn das Mitglied
mindestens eine Bescheinigung des Krankheits-
bildes und der ungefihr erbrachten Leistungen,
auf Anforderung auch eine Ubersetzung der Be-
lege, vorlegt. Bei innerhalb der Europiischen
Union entstandenen erstattungsfihigen Aufwen-
dungen einschliellich stationdrer Leistungen in
offentlichen Krankenhdusern wird kein Kosten-
vergleich durchgefiihrt.*

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

‘(4) Aufwendungen nach den Absitzen 1 und 2
sind ohne Beschrinkung auf die Kosten in der
Bundesrepublik  Deutschland  erstattungsfahig,

wenn

a) die Erstattungsfihigkeit vor Antritt der Reise
anerkannt worden ist. Die Anerkennung der
Erstattungsfihigkeit kommt ausnahmsweise in
Betracht, wenn durch ein amts- oder vertrau-
ensirztliches Gutachten nachgewiesen ist, dass
die Behandlung auflerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zwingend notwendig ist, weil
hierdurch eine wesentlich grofiere Erfolgsaus-
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sicht zu erwarten ist. Die Anerkennung der
Erstattungsfihigkeit von Aufwendungen, die
im Zusammenhang mit einer Kur oder dhnli-
chen Mafinahmen entstehen, ist nach Mafigabe
der Absitze 1, 2 und 6 zulissig. Ist die vor-
herige Anerkennung der Erstattungsfihigkeit
unterblieben, werden Leistungen nur gewihrt,
wenn das Versiumnis entschuldbar ist und die
sachlichen Voraussetzungen fiir eine Anerken-
nung der Erstattungsfihigkeit nachgewiesen
sind,

b) sie fiir arztliche und zahnirztliche Leistungen
550,~ € je Krankheitsfall nicht tibersteigen oder
bei in der Nihe der deutschen Grenze woh-
nenden Versicherten aus akutem Anlass das
nichstgelegene Krankenhaus aufgesucht wer-
den muss.

Aufwendungen nach Absatz 1 von Mitgliedern der
Gruppe B 3 sind bei Dienstreisen ohne Beschrin-
kung auf die Kosten in der Bundesrepublik
Deutschland erstattungsfihig, es sei denn, dass die
Behandlung bis zur Riickkehr in die Bundes-
republik Deutschland hitte aufgeschoben werden
konnen.*

Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

‘(6) Aus Anlass stationirer oder ambulanter Maf3-
nahmen im Sinne von § 43 Absatz 1 und § 44 Ab-
satz 1 auflerhalb der Bundesrepublik Deutschland
entstandene Aufwendungen sind ausnahmsweise
erstattungsfihig, wenn bei Antritt der Reise

a) bei ambulanten Heilkuren der Kurort im
Heilkurorteverzeichnis Ausland aufgefiihrt ist,
die Voraussetzungen des § 44 vorliegen und

b) bei Mafinahmen auflerhalb der Europaischen
Union durch ein amts- oder vertrauensirzt-
liches Gutachten nachgewiesen ist, dass die
Mafinahme wegen der wesentlich grofleren
Erfolgsaussicht auflerhalb der Europiischen
Union zwingend notwendig ist.

Die Aufwendungen nach § 44 Absatz 1, mit Aus-
nahme des Zuschusses fiir Unterkunft und Ver-
pflegung, sind ohne Beschrinkung auf die Kosten
in der Bundesrepublik Deutschland erstattungs-
fahig. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.’

§ 56

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

‘(1) Bei einer irztlich verordneten vollstationiren
Behandlung, einer vollstationiren Entbindung
und einer vollstationiren Organspende, bei denen
das Krankenhaus ein Entgelt fiir die allgemeinen
Krankenhausleistungen nach der Bundespflege-
satzverordnung und dem Krankenhausentgelt-
gesetz berechnet und bei denen ein Leistungsan-
spruch nach §37 der Satzung oder nach §39
Funftes Buch Sozialgesetzbuch besteht, wird fir
jeden Aufenthaltstag im Krankenhaus ein Kran-
kenhaustagegeld gezahlt. Dies gilt auch fur Tage
der Beurlaubung aus dem Krankenhaus aus medi-
zinischen Griinden.

1.17.2

1.18

1.18.1

1.18.2

1.19

1.20

1.21
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Bei stationdrer Versorgung in einem Hospiz nach
§37a wird das Krankenhaustagegeld nicht ge-
zahlt.*

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

‘(5) Bei einer teilstationiren, vorstationiren oder
nachstationiren Behandlung in einem Kranken-
haus oder in einem Hospiz wird das Kranken-
haustagegeld nicht gezahlt.*

§ 84 wird wie folgt gefasst:
‘§ 84
Widerspruchsverfahren

(1) Gegen Entscheidungen der Postbeamten-
krankenkasse ist vor Erhebung der Klage ein Wi-
derspruchsverfahren durchzufiihren.

(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats,
nachdem die Entscheidung dem Mitglied schrift-
lich bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder
zur Niederschrift bei der Stelle einzureichen, die
den Bescheid erlassen hat.

(3) Halt die Postbeamtenkrankenkasse den Wi-
derspruch fiir begriindet, so hilft sie ihm ab und
entscheidet iiber die Kosten. Wird dem Wider-
spruch nicht abgeholfen, erlisst die Wider-
spruchsstelle den Widerspruchsbescheid.

§ 86 erhalt folgende Fassung:
§ 86
Klage

Fur Klagen gegen die Entscheidung der Wider-
spruchsstelle und fiir sonstige das Rechtsverhiltnis
des Mitglieds zur Postbeamtenkrankenkasse be-
treffende gerichtliche Verfahren ist das Verwal-
tungsgericht Stuttgart zustindig.‘

Beschluss 3.1, Leistungen in besonderen Fillen

Die Ausfithrungsbestimmung zur Hospizversor-
gung wird aufgehoben.

Beschluss 2.4

Im letzten Satz wird das Datum 31. 12. 2003¢ er-
setzt durch das Datum 31. 12. 2008°.

Beschluss 3.2 wird wie folgt gefasst:

‘Beschluss 3.2
Leistungen bei Empfangnisregelung,
nicht rechtswidrigem Schwangerschafts-
abbruch, nicht rechtswidriger Sterilisation
und kiinstlicher Befruchtung

(1) Aufwendungen sind erstattungsfihig

a) fir die drztliche Beratung iber Fragen der
Empfingnisregelung einschlieflich hierzu er-
forderlicher drztlicher Untersuchungen und
die Verordnung von empfingnisregelnden
Mitteln,

b) fir irztlich verordnete hormonelle Mittel (sog.

Antibabypille) und Intrauterinpessare (sog.
Spirale) zur Empfangnisverhiitung bei Perso-
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nen, die das 20. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben,

c) aus Anlass eines beabsichtigten Schwanger-
schaftsabbruchs fiir die drztliche Beratung tiber
die Erhaltung oder den nicht rechtswidrigen
Abbruch der Schwangerschaft,

d) fur die irztliche Untersuchung und Begut-
achtung zur Feststellung der Voraussetzungen
fir einen nicht rechtswidrigen Schwanger-
schaftsabbruch oder eine nicht rechtswidrige
Sterilisation.

(2) Aus Anlass eines nicht rechtswidrigen
Schwangerschaftsabbruchs sind die Aufwendun-
gen nach Mafigabe der §§ 31, 33, 37, 38 Absatz 5,
39 und 40 Absatz 1 erstattungsfihig.

(3) Aus Anlass einer Sterilisation sind die Auf-
wendungen nach Mafigabe der §§ 31, 33, 37, 38
Absatz 5,39 und 40 Absatz 1 erstattungsfihig, so-
fern die Sterilisation auf Grund einer Krankheit
erforderlich ist.

(4) Aufwendungen aus Anlass einer kiinstlichen
Befruchtung einschliefilich der im Zusammenhang
damit verordneten Arzneimittel sind den Rege-
lungen des § 27a Funftes Buch Sozialgesetzbuch
entsprechend erstattungsfahig.
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1.22 Leistungsordnung A

1.22.1  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

Nr. 21

Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
1 Arztliche und psychotherapeutische Leistungen (§ 31)

‘a) Arztliche und psychotherapeutische Leistungen

b) Laboruntersuchungen und Rontgenleistungen bei
Durchfiihrung in Instituten, Krankenhidusern usw.

1.22.2  Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

100 vom Hundert
der Vertragssitze abziiglich der Eigenbehalte
nach § 30b

100 vom Hundert
der Kassensitze abziiglich der Eigenbehalte
nach § 30b°

Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
2 Zahnirztliche Leistungen (§ 32)
‘a) Zahnirztliche Leistungen 100 vom Hundert
der Vertragssitze bzw. der Verglitung,
hochstens bis zur Hohe der erstattungsfahigen
Hochstsdtze nach der Leistungsordnung B
abziiglich der Eigenbehalte nach § 30b°
1.22.3  Nummer 3 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
3 Arzneimittel, Verbandmittel (§ 33)

‘a) Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen

100 vom Hundert der Vertragssitze bzw.
Kosten abziiglich der Eigenbehalte nach § 30b
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1.22.4  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
5 Hilfsmittel (§ 35)
a) Anschaffung (ggf. Miete), Reparatur, Ersatz von Hilfs- | 100 vom Hundert

b)

d)

e)

mitteln, von Geriten zur Selbstbehandlung und zur
Selbstkontrolle, Korperersatzstiicken sowie die Unter-
weisung im Gebrauch dieser Gegenstinde

Orthopidische Mafischuhe, die nicht serienmiflig
herstellbar sind und Schaumstoff-Therapie-Schuhe

Periicken

Horgerite (einschliefflich Nebenkosten)

Betrieb und Unterhaltung, ausgenommen die Batterien
fiir Horgerite von Versicherten, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, und die Pflege- und Reinigungsmittel
fur Kontaktlinsen

Sollte das Mitglied im Einzelfall versiumt haben, die
vorherige Genehmigung einzuholen, konnen Kassen-
leistungen bis zur Hohe des in Spalte 3 festgelegten
Rahmens gewihrt werden.

1) Der Hochstbetrag gilt bis zum 30. 6. 2004¢

der Vertrags- oder Kassensitze bzw. der Kosten,
hochstens bis zur Hohe der erstattungsfahigen
Hochstsitze nach der Leistungsordnung B
abziiglich der Eigenbehalte nach § 30b

100 vom Hundert
der Kosten, soweit sie den Betrag von 64,— €
ibersteigen

100 vom Hundert
der Kosten, jedoch hochstens 512, €

100 vom Hundert

der Kassensitze bzw. der Kosten, jedoch
héchstens 1025,~ € je Ohr'), Aufwendungen fiir
eine medizinisch notwendigen Fernbedienung
sind daneben erstattungsfahig

100 vom Hundert

der Kosten, soweit sie innerhalb eines
Kalenderjahres {iber den Betrag von 100, €
hinausgehen
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1.22.5  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
7 Krankenhausleistungen (§ 37)
a) Vorstationire und nachstationire Krankenhaus- 100 vom Hundert
behandlung (§ 115a Fiinftes Buch Sozialgesetzbuch) der Kosten
b) Vollstationire und teilstationire Krankenhausleistungen | 100 vom Hundert
nach der Bundespflegesatzverordnung und dem der Kosten abziglich der Eigenbehalte
Krankenhausentgeltgesetz, und zwar allgemeine nach § 30b
Krankenhausleistungen (§ 2 Absatz 2, §§ 10, 14 und 24
Bundespflegesatzverordnung, § 2 Absatz 2, §§ 7 und 8
Krankenhausentgeltgesetz)
c) Gesondert berechnete belegirztliche Leistungen 100 vom Hundert
(§ 23 Absatz 1 Bundespflegesatzverordnung) der Vertragssitze nach der Nummer 1 abziiglich
der Eigenbehalte nach § 30b
d) Unterbringung einer Begleitperson aufierhalb des 100 vom Hundert der
Krankenhauses Kosten, jedoch hochstens 13, € tiglich
1.22.6 Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 7a eingefiigt:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
7a Aufwendungen in Hospizen (§ 37a)
Aufwendungen bei stationirer und teilstationarer 100 vom Hundert
Versorgung in Hospizen (einschlieflich Unterkunft der Kosten, jedoch hochstens bis zur Hohe
und Verpflegung) im Sinne des § 39a Fiinftes Buch des Zuschusses, den die gesetzliche Kranken-
Sozialgesetzbuch versicherung erbringt
1.22.7  Nach Nummer 8 Buchstabe ¢ wird Buchstabe d angefigt:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
8 Hiusliche Krankenpflege,
Familien- und Haushaltshilfe (§ 38)
‘d) Fahrtkosten bei Familien- und Haushaltshilfe bei 100 vom Hundert

Unterbringung im Haushalt von Personen nach § 38
Absatz 2 (nahe Angehorige)

der Kosten, hochstens bis zur Hohe der
erstattungsfihigen Hochstsitze nach der
Leistungsordnung B
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1.22.8  Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
9 Beforderungskosten (§ 39)
a) im Zusammenhang mit Leistungen, die stationir erbracht| 100 vom Hundert
werden (bei Verlegungsfahrten nur aus zwingenden der Kosten, hochstens bis zur Hohe der
medizinischen Griinden oder mit Einwilligung der Post- | erstattungsfihigen Hochstsitze nach der
beamtenkrankenkasse; nicht bei Riickbeforderung wegen | Leistungsordnung B
Erkrankung wihrend einer Urlaubsreise oder anderen
privaten Reise)
b) in Form von Rettungsfahrten zum Krankenhaus (auch | 100 vom Hundert
dann, wenn eine stationire Behandlung nicht erforderlich | der Kosten, hdchstens bis zur Hohe der
ist) erstattungsfihigen Hochstsitze nach der
Leistungsordnung B
¢) in Form von Krankentransportfahrten (Begleitfahrten 100 vom Hundert
mit fachlicher Betreuung und den besonderen Ein- der Kosten, hochstens bis zur Hohe der
richtungen eines Krankenkraftwagens) erstattungsfahigen Hochstsdtze nach der
Leistungsordnung B
d) zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu 100 vom Hundert
einer vor- oder nachstationiren Behandlung, zur der Kosten, hochstens bis zur Hohe der
Durchfihrung einer ambulanten Operation oder eines | erstattungsfahigen Hochstsitze nach der
stationsersetzenden Eingriffs im Krankenhaus, wenn Leistungsordnung B
dadurch eine an sich gebotene vollstationire oder teil-
stationire Krankenhausbehandlung vermieden oder
verkiirzt wird oder diese nicht durchfiihrbar ist
e) zu ambulanten Behandlungen in besonderen Ausnah- 100 vom Hundert
mefillen nach vorheriger Genehmigung durch die Post- | der Kosten, hochstens bis zur Hohe der
beamtenkrankenkasse erstattungsfahigen Hochstsitze nach der
Leistungsordnung B
1.229  In Nummer 11 wird bei Buchstabe a in Spalte 3 der Verweis ‘Nummern 1, 2, 3, 4a, 7, 8¢, 9 und 10° gedndert in

‘Nummern 1, 2, 3, 4a, 7, 8c, 8d, 9 und 10~.

1.22.10 Nummer 13 Buchstabe e, g und h werden wie folgt gefasst:

Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Kassenleistungen
1 2 3
13 Sanatoriumsbehandlungen (§ 43)

‘e) Unterkunft, Verpflegung und Pflege fiir Versicherte bei

Behandlungen nach § 43 Absatz 2

‘g) Familien- und Haushaltshilfe

h) An-und Abreise

100 vom Hundert
des niedrigsten Satzes des Sanatoriums abziig-

lich der Eigenbehalte nach § 30b°

100 vom Hundert
der Kosten nach den Nummern 8c und 8d

0,20 € je Entfernungskilometer, hochstens
bis 200,- €°
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1.22.11 Nummer 14 Buchstabe d und e werden wie folgt gefasst, Buchstabe f wird angefugt:

Nummer

Art der Verrichtungen, Leistungen usw.

Kassenleistungen

1

2

3

14

Heilkuren (§ 44)

‘d) Unterkunft und Verpflegung fiir hochstens 3 Wochen

e) Pauschalabrechnung der Aufwendungen nach den
Buchstaben a bis d nach Preisvereinbarung mit einem

Sozialleistungstriger

f) An- und Abreise

1.22.12 Nummer 17

1.22.12.1 Bei Buchstabe b in Spalte 3 wird der Verweis ‘Nummern 1, 2, 3, 4a, 7, 8¢, und 9° geindert in ‘Nummern 1, 2, 3, 4a, 7,
8¢, 8d, und 9°.

1.22.12.2 Buchstabe f wird aufgehoben.
1.22.13 Nummer 18 wird aufgehoben.

1.23 Leistungsordnung B
1.23.1  In Ziffer 1.1 (Rahmenbestimmung) wird das Datum ‘1. 1. 2002° in ‘1. 1. 2004° gedndert.

1.23.2  In Nummer 1 werden nach Buchstabe j unter 1. Mitglieder der Gruppe B 1, B 2, B 3 und C die Buchstaben k und 1
angeftigt:

100 vom Hundert
der Kosten bis zu 16, € je Tag, soweit die Auf-
wendungen tiber 12,50 € tiglich hinausgehen

100 vom Hundert
der Kosten abziiglich des Eigenbehalts nach
§ 30b Absatz 1

0,20 € je Entfernungskilometer, hochstens bis
200~ €°

Nummer

Art der Verrichtungen, Leistungen usw.

Erstattungsfahige Hochstsitze

1

2

3

1.23.3  In Nummer 2 wird nach Buchstabe d Buchstabe e angefiigt:

Arztliche und psychotherapeutische Leistungen,

Verrichtungen durch Heilpraktiker (§ 31)

‘k) fiir Versicherte, die Eigenbehalte zu tragen haben

) bei ambulanten bzw. voll- oder teilstationiren

Komplextherapien, bei pauschaler Abrechnung

Leistungen der Buchstaben a bis i abziiglich der
Eigenbehalte nach § 30b

beihilfefihige Aufwendungen*

Nummer

Art der Verrichtungen, Leistungen usw.

Erstattungsfahige Hochstsdtze

1

2

3

Zahnirztliche Leistungen (§ 32)

‘e) fiir Versicherte, die Eigenbehalte zu tragen haben

Leistungen der Buchstaben a bis ¢ abziiglich der
Eigenbehalte nach § 30b°
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1.23.4  Nummer 3 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfahige Hochstsitze
1 2 3
3 Arzneimittel, Verbandmittel (§ 33)
‘a) Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen beihilfefahige Aufwendungen
abztiglich der Eigenbehalte nach § 30b°
1.23.5  In Nummer 4 wird nach Buchstabe b Buchstabe ¢ angefiigt:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfihige Hochstsitze
1 2 3
4 Heilbehandlungen (§ 34)
‘c) bei ambulanten bzw. voll- oder teilstationaren beihilfefihige Aufwendungen*
Komplextherapien, bei pauschaler Abrechnung
1.23.6  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfahige Hochstsitze
1 2 3
‘5 Hilfsmittel (§ 35)

a) Anschaffung (ggf. Miete), Reparatur, Ersatz von Hilfs-
mitteln, von Geriten zur Selbstbehandlung und zur
Selbstkontrolle, Korperersatzstiicken sowie die Unter-
weisung im Gebrauch dieser Gegenstinde

b) Orthopidische Mafischuhe, die nicht serienmafig
herstellbar sind und Schaumstoff-Therapie-Schuhe

c) Periicken

d) Horgerite (einschliefflich Nebenkosten)

e) Betrieb und Unterhaltung, ausgenommen die Batterien
fiir Horgerite von Versicherten, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, und die Pflege- und Reinigungsmittel
fir Kontaktlinsen

f) Refraktionsbestimmung eines Augenoptikers (fiir
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und
bei Personen nach Vollendung des 18. Lebensjahres
bei bestimmten Augenerkrankungen)

beihilfefihige Aufwendungen
abziiglich der Eigenbehalte nach § 30b

beihilfefihige Aufwendungen (soweit sie den
Betrag von 64,— € tibersteigen)

beihilfefihige Aufwendungen
(hochstens 512,~ €)

beihilfefihige Aufwendungen

(hochstens 1025,~ € je Ohr'), Aufwendungen
fiir eine medizinisch notwendigen Fern-
bedienung sind daneben erstattungsfahig

beihilfefahige Aufwendungen (soweit sie
innerhalb eines Kalenderjahres iber den Betrag
von 100,- € hinausgehen)

beihilfefihige Aufwendungen
(bis zul3,- €)
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Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw.

Erstattungsfahige Hochstsitze

1 2

3

1) Der Hochstbetrag gilt bis zum 30. 6. 2004

g) Sehhilfen (fir Kinder bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres und bei Personen nach Vollendung des
18. Lebensjahres bei bestimmten Augenerkrankungen)

beihilfefahige Aufwendungen
(Brillen einschlief}lich Handwerksleistung,
jedoch ohne Brillenfassung:

vergilitete Glaser mit Gliserstirken
bis zu +/- 6 Dioptrien:

Einstirkengliser:

spharisches Glas 31,- €,
cylindrisches Glas 41,-€;
Mehrstirkenglaser:

spharisches Glas 72— €,
cylindrisches Glas 92,50 €;
Gliserstirken tiber +/- 6 Dioptrien
zuztiglich je Glas 21,-€;

Dreistufen- oder Multifokalgliser

zuzliglich je Glas 21,-€;
Glaser mit prismatischer Wirkung
zuziiglich je Glas 21,-€;
Kunststoffgliser, Leichtglaser
[hochbrechende Gliser]

zuzliglich je Glas 21,-€;
getonte Glaser [Lichtschutzgliser]

und phototrope Glaser

zuziglich je Glas 11,-€;
Kurzzeitlinsen [sphirisch], ohne

zusitzliche Indikationen, bis zu 154,— €

im Kalenderjahr;

Kurzzeitlinsen [torisch], ohne

zusiatzliche Indikationen, bis zu 230,— €

im Kalenderjahr;

Brillenfassung bis zu 52,-€
fiir Schulkinder, die wihrend

des Schulsports eine Sportbrille

tragen missen.)
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1.23.7  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

Seite 405

Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfahige Hochstsitze
1 2 3
7 Krankenhausleistungen (§ 37)

1. Mitglieder der Gruppe B 1, B 2, B 3 und C:

a) Vorstationire und nachstationire Krankenhausbe-
handlung (§ 115a Fiinftes Buch Sozialgesetzbuch)

b) Vollstationire und teilstationire Krankenhausleistungen
nach der Bundespflegesatzverordnung und dem Kran-
kenhausentgeltgesetz, und zwar allgemeine Kranken-
hausleistungen (§ 2 Absatz 2, §§ 10, 14 und 24 Bundes-
pflegesatzverordnung, § 2 Absatz 2, §§ 7 und 8 Kran-
kenhausentgeltgesetz)

c) Gesondert berechnete wahlirztliche Leistungen
(§ 22 Bundespflegesatzverordnung, §§ 16 und 17
Krankenhausentgeltgesetz)

d) Gesondert berechnete belegirztliche Leistungen
(§ 23 Absatz 1 Bundespflegesatzverordnung)

e) Unterbringung einer Begleitperson auflerhalb
des Krankenhauses

2. Mitglieder der Gruppe B 3 (siehe 1.2.4):

a) Gesondert berechnete wahlirztliche Leistungen
(§ 22 Bundespflegesatzverordnung, §§ 16 und 17
Krankenhausentgeltgesetz) und gesondert berechnete
belegirztliche Leistungen (§ 23 Absatz 1 Bundes-
pflegesatzverordnung)

b) Gesondert berechnete Unterkunft (§ 22 Bundespflege-
satzverordnung)

1.23.8  Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 7a eingeftigt:

beihilfefahige Aufwendungen

beihilfefahige Aufwendungen abzuglich der
Eigenbehalte nach § 30b

entsprechend der Nummer 1 unter
Ziffer 1 Buchstabe a bis g und k

entsprechend der Nummer 1 unter

Ziffer 1 Buchstabe a, b, ¢, d, f, g und k

beihilfefahige Aufwendungen
(bis zu 13,- € je Tag)

entsprechend der Nummer 1 unter Ziffer 2
Buchstabe aund b

beihilfefihige Aufwendungen (bis zur Hohe
der Kosten eines Zweibettzimmers abziiglich
14,50 € taglich; umfassen die allgemeinen
Krankenhausleistungen nur Zimmer mit 3
und mehr Betten und werden als gesondert
berechnete Unterkunft nur Einbettzimmer
angeboten, werden 50 vom Hundert dieser
Wabhlleistung als Zweibettzimmerzuschlag
abziiglich 14,50 € tiglich anerkannt)‘

Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfihige Hochstsitze
1 2 3
7a Aufwendungen in Hospizen (§ 37a)

Aufwendungen bei stationirer und teilstationirer Versor-
gung in Hospizen (einschlieflich Unterkunft und Verpfle-
gung) im Sinne des § 39a Funftes Buch Sozialgesetzbuch

1.23.9 Nummer 8

beihilfefihige Aufwendungen (hochstens bis zur
Hohe des Zuschusses, den die gesetzliche Kran-
kenversicherung erbringt)‘

1.23.9.1 Bei Buchstabe a werden in Spalte 3 nach dem Klammervermerk die Worte ‘abziiglich der Eigenbehalte nach § 30b°
angefiigt.
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1.23.9.2  Nach Buchstabe ¢ wird Buchstabe d angefigt:

Nr. 21

Nummer

Art der Verrichtungen, Leistungen usw.

Erstattungsfihige Hochstsitze

1

2

3

Hiusliche Krankenpflege,
Familien- und Haushaltshilfe (§ 38)

‘d) Fahrtkosten bei Familien- und Haushaltshilfe bei

Unterbringung im Haushalt von Personen nach
§ 38 Absatz 2 (nahe Angehorige)

beihilfefahige Aufwendungen
(bis zu 36,— € taglich)*

1.23.10 Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfihige Hochstsitze
1 2 3
‘9 Beforderungskosten (§ 39)

a) im Zusammenhang mit Leistungen, die stationar erbracht| beihilfefihige Aufwendungen (Kosten der
werden (bei Verlegungsfahrten nur aus zwingenden niedrigsten Klasse regelmaflig verkehrender
medizinischen Griinden oder mit Einwilligung der Beforderungsmittel oder hohere Fahrtkosten,
Postbeamtenkrankenkasse; nicht bei Riickbeforderung | sofern unvermeidbar; bei Benutzung privater
wegen Erkrankung wihrend einer Urlaubsreise oder PKW 0,22 € je gefahrenem km) abziiglich der
anderen privaten Reise) Eigenbehalte nach § 30b

b) in Form von Rettungsfahrten zum Krankenhaus beihilfefihige Aufwendungen (nach jeweiligem
(auch dann, wenn eine stationire Behandlung nicht Landesrecht berechnete Betrige) abziiglich der
erforderlich ist) Eigenbehalte nach § 30b

¢) in Form von Krankentransportfahrten (Begleitfahrten beihilfefihige Aufwendungen (nach jeweiligem
mit fachlicher Betreuung und den besonderen Ein- Landesrecht berechnete Betrige) abziiglich der
richtungen eines Krankenkraftwagens) Eigenbehalte nach § 30b

d) zu einer ambulanten Krankenbehandlung sowie zu beihilfefihige Aufwendungen (wie zu einer
einer vor- oder nachstationaren Behandlung, zur stationdren Krankenhausbehandlung bis zu
Durchfiihrung einer ambulanten Operation oder eines | einer Hohe von 200,- €) abziiglich der Eigen-
stationsersetzenden Eingriffs im Krankenhaus, wenn behalte nach § 30b
dadurch eine an sich gebotene vollstationire oder teil-
stationdre Krankenhausbehandlung vermieden oder
verkiirzt wird oder diese nicht durchfithrbar ist

e) zu ambulanten Behandlungen in besonderen Ausnah- beihilfefihige Aufwendungen (bei Benutzung
mefillen nach vorheriger Genehmigung durch die Post- | privater PKW 0,22 € je gefahrenem km oder
beamtenkrankenkasse hohere Fahrtkosten, sofern unvermeidbar)

abzuglich der Eigenbehalte nach § 30b°
1.23.11 In Nummer 11 wird bei Buchstabe a in Spalte 3 unter 1. Mitglieder der Gruppe B 1, B 2, B 3 und C der Verweis

‘Nummern 1 unter Ziffer 1, 2, 3, 4a, 7 unter Ziffer 1, 8c, 9 und 10° geandert in ‘Nummern 1 unter Ziffer 1, 2, 3, 4a, 7
unter Ziffer 1, 8c, 8d, 9 und 10°.
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1.23.12  In Nummer 13 werden Buchstabe a, e, g und h unter 1. Mitglieder der Gruppe B 1, B 2, B 3 und C wie folgt gefasst:

Nummer Art der Verrichtungen, Leistungen usw. Erstattungsfahige Hochstsitze
1 2 3
13 Sanatoriumsbehandlungen (§ 43)

‘a) Arztliche und psychotherapeutische Leistungen

‘e) Unterkunft, Verpflegung und Pflege fiir Versicherte bei
Behandlungen nach § 43 Absatz 2

‘g) Familien- und Haushaltshilfe

h) An-und Abreise

entsprechend der Nummer 1 unter Ziffer 1
Buchstabe a bis i und k*

niedrigster Satz des Sanatoriums abziiglich der
Eigenbehalte nach § 30b°

entsprechend der Nummer 8 Buchstabe ¢ und d

0,20 € je Entfernungskilometer, hochstens
bis 200,- €°

1.23.13  In Nummer 14 werden Buchstabe a, d und e unter 1. Mitglieder der Gruppe B 1, B 2, B 3 und C wie folgt gefasst,
Buchstabe f wird angefiigt:

Nummer

Art der Verrichtungen, Leistungen usw.

Erstattungsfahige Hochstsitze

1

2

3

14

Heilkuren (§ 44)

‘a) Arztliche und psychotherapeutische Leistungen

‘d) Unterkunft und Verpflegung fiir hochstens 3 Wochen

e) Pauschalabrechnung der Aufwendungen nach den
Buchstaben a bis d nach Preisvereinbarung mit einem
Sozialleistungstriger

f) An- und Abreise

entsprechend der Nummer 1 unter Ziffer 1
Buchstabe a bis i und k*

beihilfefihige Aufwendungen (bis zu 16,~ €
je Tag, soweit die Aufwendungen tiber 12,50 €
taglich hinausgehen)

beihilfefahige Aufwendungen abzuglich des
Eigenbehalts nach § 30b Absatz 1

0,20 € je Entfernungskilometer, hochstens
bis 200,- €°
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Nummer 17

Bei Buchstabe b in Spalte 3 wird unter 1. Mit-
glieder der Gruppe B 1, B 2, B 3 und C der Verweis
‘Nummern 1, 2, 3, 4a, 7 unter Ziffer 1, 8c und 9°
geandert in ‘Nummern 1, 2, 3, 4a, 7 unter Ziffer 1,
8¢, 8d und 9°.

Buchstabe f wird unter 1. Mitglieder der Gruppe B
1, B 2, B 3 und C aufgehoben.

Unter 2. Mitglieder der Gruppe B 3 wird Buch-
stabe d aufgehoben.

Nummer 18 wird aufgehoben.

Inkrafttreten

Die Anderungen (auer Tz. 1.18 bis zu Tz. 1.18.2)
treten rickwirkend zum 1. 1. 2004 in Kraft.

Abweichend von Satz 1 treten die Anderungen
nach Ziffer 1.4 in § 33 Absatz 1 Satz 3 und in Ab-
satz 3 an dem Tag in Kraft, an dem die nichste
Verordnung zur Anderung der Apothekenbe-
triecbsordnung in Kraft tritt. Den Tag des In-
krafttretens gibt das Bundesministerium des In-
nern im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt.

Die Anderungen zu Tz. 1.18 bis zu Tz. 1.18.2 tre-
ten am 1. 4. 2004 in Kraft.”
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	Bek. d. BAnst PT v. 4. 2. 04, Bek. der Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) über die vom Verwaltungsrat der PBeaKK gefassten Beschlüsse zur 48. Änd. der Satzung PBeaKK��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

